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Zweite Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang Bildung und Erziehung im Kindesalter (0 - 12 Jahre) 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
 

vom 18.03.2026 
 
 
 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1, Art. 80 Abs. 1, Art. 84 Abs. 2 und 3 sowie Art. 96 Abs. 1 Bayerisches 
Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK) 
erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bildung und Erziehung im Kindesal-
ter (0 – 12 Jahre) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 15.02.2023, zu-
letzt geändert durch Satzung vom 16.09.2025, wird wie folgt geändert: 
 
1. Der Studiengangsname „Bildung und Erziehung im Kindesalter (0 – 12 Jahre)“ wird durchgän-

gig durch den Studiengangsnamen „Kindheitspädagogik (0 – 12 Jahre)“ ersetzt. 
 

2. In § 1 Abs. 1 wird das Wort „frühkindlichen“ durch das Wort „kindlichen“ ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
1Diese Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2026 in Kraft. 2Sie gilt für Studierende, die ihr Studium im 
Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik (0 – 12 Jahre) nach dem Sommersemester 2026 im ersten 
Studiensemester aufnehmen. 
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